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Einleitung

I. Einführung in die Problemstellung

Die Problematik der Sterbehilfe ist in Deutschland nun schon seit geraumer
Zeit Gegenstand kontroverser Diskussionen, die nicht nur in den einschlägigen
Fachkreisen, sondern auch in der breiten Öffentlichkeit geführt werden. Im We-
sentlichen geht es dabei um den rechtlichen Schutz menschlichen Lebens in sei-
ner letzten Phase und um die intrikate Frage, welche persönlichen, zeitlichen und
finanziellen Kapazitäten man für die Versorgung Todkranker aufbieten kann –
und will.1 In diesen Kontroversen prallen regelmäßig die unterschiedlichsten Le-
benskonzepte und Ideologien aufeinander: Während die einen mit Nachdruck zu-
mindest de lege ferenda die Möglichkeit fordern, in welcher Form auch immer
Erlösung von krankheitsbedingten Qualen zu erlangen, sprechen andere diesbe-
züglich von einer „Lizenz zum Töten“2 und warnen, nicht selten unter Hinweis
auf die leidvollen Erfahrungen während der nationalsozialistischen Schreckens-
herrschaft, vor der Gefahr von Missbräuchen und der Hybris, über „Wert“ und
„Sinn“ eines menschlichen Lebens urteilen zu wollen.3

Die Debatte spiegelt dabei die grundlegende Veränderung wider, die das Ver-
ständnis für die Thematik des Todes in den letzten Jahrzehnten erfahren hat. War
für eine Auseinandersetzung mit dem Verlöschen der eigenen Existenz in der
öffentlichen Wahrnehmung lange Zeit kein Raum, sind mittlerweile Erwägungen
über den Moment und die Umstände des eigenen Todes keine Seltenheit mehr,
hat das nahezu alle Lebensbereiche durchdringende Verlangen nach Selbstbe-
stimmung nunmehr auch den Sterbevorgang als finalen Daseinsabschnitt er-
reicht.4 Der Mensch nimmt heutzutage wie selbstverständlich für sich in An-

1 Bioethik-Kommission Bayern, Sterben in Würde (2007), 7. Dass diese Fragen in
sozialer Hinsicht auch hochgradig relevant sind, mag man daran ermessen, dass Schät-
zungen zufolge unter den jährlich rund 850.000 Todesfällen in der Bundesrepublik bei
circa 300.000–400.000 Patienten über eine Weiterbehandlung am Lebensende entschie-
den werden muss; siehe zu diesen Zahlen Strätling u.a., MedR 2005, 579 (581) m.w.N.

2 So in Bezug auf die niederländische Regelung aktiver direkter Sterbehilfe Wiede-
mann, in: DER SPIEGEL v. 21.5.2001, 166.

3 Vgl. das im Rahmen des sog. 1000-Fragen-Projekts auf Initiative der „Aktion
Mensch“ erstellte Dossier mit dem plakativen Titel „Sterbehilfe – Tod auf Rezept?“, 1.

4 Schneider, in: MK, Vor §§ 211 ff. Rn. 94; ausführlich Eser, in: ders. (Hrsg.), Suizid
und Euthanasie als human- und sozialwissenschaftliches Problem (1976), 392 f.; Spitt-
ler, Ärztliches Ethos und Suizid-Beihilfe (2011), 9 ff.; Wassermann, in: Winau/Rose-
meier (Hrsg.), Tod und Sterben (1984), 381 ff. Bezeichnend für diese Entwicklung sind



spruch, „die Kontrolle selbst auszuüben, sich den Tod verfügbar zu machen, auch
und gerade im Tode Herr seines Geschicks zu sein“.5 Indem das, was bisher le-
diglich als tatsächliche Gestaltungsmöglichkeit wahrgenommen wurde, nunmehr
auch normativ, d. h. als Gestaltungsrecht, eingefordert wird, erhält es zugleich
aber eine ganz neue Dimension.6

Dank der rasanten medizinisch-technischen und pharmakologischen Fort-
schritte der vergangenen Jahrzehnte ist es den Ärzten heute in vielen Fällen tat-
sächlich möglich, mit aufwendigen, freilich auch sehr kostenintensiven Behand-
lungsmethoden7 ein sich dem Ende neigendes Leben – und damit nicht selten
auch die Leiden des Patienten8 – beträchtlich zu verlängern. Diese Behandlungs-
methoden sind daher Segen und Fluch zugleich.9 Belegt wird dies durch auf-
sehenerregende und oft auch tragische Fälle aus dem In- und Ausland,10 die vor
Gerichten ausgefochten werden und die Thematik in wiederkehrenden Abständen
in den Blickpunkt der Allgemeinheit rücken.11 In der medialen Aufbereitung
kontrovers und emotional diskutiert, suchen bei den hitzigen Debatten bisweilen
auch Personen das Rampenlicht, die sich als Wohltäter gerieren und mit fast
schon missionarischem Eifer extreme Lösungen vortragen.12 Das wiederum führt
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auch die Themen der zivilrechtlichen Abteilung des 63. DJT 2000 in Leipzig („Emp-
fehlen sich zivilrechtliche Regelungen zur Absicherung der Patientenautonomie am
Ende des Lebens?“) und der strafrechtlichen Abteilung des 66. DJT 2006 in Stuttgart
(„Patientenautonomie und Strafrecht bei der Sterbebegleitung“).

5 Prägnant Wassermann, in: Winau/Rosemeier (Hrsg.), Tod und Sterben (1984), 381
(382 f.).

6 Wassermann, in: Winau/Rosemeier (Hrsg.), Tod und Sterben (1984), 381 (383) im
Anschluss an Eser, in: ders. (Hrsg.), Suizid und Euthanasie als human- und sozialwis-
senschaftliches Problem (1976), 392 (393).

7 Einer US-amerikanischen Studie zufolge sollen die Kosten der letzten 180 Lebens-
tage 77% der über die gesamte Lebensdauer anfallenden Gesundheitskosten ausma-
chen, und 30% dieser Kosten gar erst in den letzten 30 Lebenstagen entstehen; vgl.
Webster/Berdes, Arch Intern Med 150 (1990), 1795.

8 Zwecks besserer Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Nennung
männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen
beziehen sich auf beide Geschlechter.

9 Ausführlich dazu Fritsche, in: Deutsche Sektion der Internationalen Juristenkom-
mission (Hrsg.), Lebensverlängerung aus medizinischer, ethischer und rechtlicher Sicht
(1995), 3, der insoweit von einer „Ambivalenz der Lebensverlängerung“ spricht.

10 Vgl. Faßbender, Jura 2004, 115; Mahler, ZfL 2003, 17 zu EGMR EuGRZ 2002,
234 (Diane Pretty); Heun, JZ 2006, 425; Vogel/Hocke, Jura 2005, 709 (Terri Schiavo);
Kröll/Schaupp (Hrsg.), Eluana Englaro – Wachkoma und Behandlungsabbruch (2010).

11 Bioethik-Kommission Bayern, Sterben in Würde (2007), 7; ebenso Merk, PolM 10/
2008, 5.

12 Merk, PolM 10/2008, 5; vgl. auch Lüderssen, JZ 2006, 689. Einer der prominen-
testen und zugleich umstrittensten Verfechter eines „Rechts zu sterben“ ist sicherlich
der ehemalige Hamburger Justizsenator Kusch, dessen im Jahr 2009 gegründeter Verein
„SterbeHilfeDeutschland“ seine Mitglieder laut Vereinshomepage (<http://www.sterbe
hilfedeutschland.de>) „bei der Durchsetzung ihres Selbstbestimmungsrechts im Leben



zu noch mehr Unsicherheit in der Bevölkerung und lässt in ihr den Wunsch nach
klaren Antworten immer drängender werden, was nicht zuletzt auch durch die
mittlerweile zahlreichen demoskopischen Untersuchungen belegt wird, nach de-
nen sich ein nicht unerheblicher Teil der Deutschen für die Zulässigkeit aktiver
direkter Sterbehilfe ausspricht.13 Dass es bei einer solch vielschichtigen Proble-
matik, in deren Bereich neben Juristen auch Ärzte,14 Philosophen15 und Reli-
gionsvertreter16 auf Mitsprache pochen – was völlig legitim ist –, keine einfa-
chen Lösungen geben kann, liegt jedoch auf der Hand.17

Dem Juristen fällt hierbei naturgemäß auch die Aufgabe der Generalisierung
anheim. Anders als etwa der Mediziner muss er seinen Blick über den konkreten
Einzelfall hinaus richten und verallgemeinerungsfähige Kriterien für die (straf-)
rechtliche Beurteilung von Maßnahmen der Sterbehilfe entwickeln.18 Dabei ist in
erster Linie das Spannungsverhältnis zwischen Selbstbestimmung und Lebens-
schutz aufzulösen. Spielen in diesem Zusammenhang neben verfassungsrecht-
lichen v. a. zivilrechtliche Fragestellungen eine immer gewichtigere Rolle, wird
die Diskussion – jedenfalls in Deutschland19 – nach wie vor überwiegend im
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und im Sterben“ unterstützt und in Verfolgung dieses Zwecks einen „begleiteten Sui-
zid“ nicht nur „bei hoffnungsloser Prognose“ und „unerträglichen Beschwerden“, son-
dern auch bei „unzumutbarer Behinderung“ ermöglicht.

13 Merk, PolM 10/2008, 5. Ausführlich dazu Janes/Schick, NStZ 2006, 484 f., die
allerdings auch darauf hinweisen, dass die meisten Erhebungen aufgrund suggestiver
Fragestellung kein repräsentatives Stimmungsbild der Bevölkerung zeichnen würden.
Zur Terminologie siehe unten Erster Teil A.

14 Vgl. etwa die in den Jahren 1998, 2004 und zuletzt 2011 aktualisierten Grundsätze
der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung (DÄBl. 95 [1998], A-2366;
101 [2004], A-1298; 108 [2011], A-346). Im Folgenden wird grds. auf die aktuelle Fas-
sung Bezug genommen.

15 Vgl. etwa Birnbacher, in: Hepp (Hrsg.), Hilfe zum Sterben? Hilfe beim Sterben!
(1992), 50; ders., in: Thiele (Hrsg.), Aktive und passive Sterbehilfe (2005), 31; Hoers-
ter, Sterbehilfe im säkularen Staat (1998).

16 Vgl. nur die am 30.11.1989 vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland
und der Deutschen Bischofskonferenz gemeinsam herausgegebene Erklärung „Gott ist
ein Freund des Lebens“ (2000) sowie die 2013 veröffentlichte Handreichung des Zen-
tralrats der Muslime in Deutschland (ZMD) zu „Sterbehilfe bzw. Sterbebegleitung und
Palliative Care aus islamischer Sicht“.

17 So Roxin, in: Roxin/Schroth (Hrsg.), Handbuch des Medizinstrafrechts (2010), 75
(84), der die Sterbehilfe nicht zuletzt deshalb für eines der „schwierigsten Probleme des
Strafrechts“ hält; siehe auch Merk, PolM 10/2008, 5.

18 Vgl. Eser, in: Auer/Menzel/Eser (Hrsg.), Zwischen Heilauftrag und Sterbehilfe
(1977), 75 f.; grds. skeptisch ggü. der Durchführbarkeit dieses Unterfangens Roxin, in:
Roxin/Schroth (Hrsg.), Handbuch des Medizinstrafrechts (2010), 75 (83 f.), dem zu-
folge die existenziellen Probleme, um die es bei der Entscheidung über Leben und Tod
geht, rechtlich überhaupt kaum durch abstrakte Normen zu regeln sind.

19 Anders etwa in den USA, wo die Sterbehilfe schon lange als primär zivilrecht-
liches Problem begriffen wird; näher zur dortigen Rechtslage Bernat, in: ders. (Hrsg.),
Ethik und Recht an der Grenze zwischen Leben und Tod (1993), 141 sowie Schmaltz,
Sterbehilfe, Rechtsvergleich Deutschland – USA (2001), 69 ff.; siehe für einen Ver-




